
Fortbildung für das Schul-, Kindergarten- und Musikschulpersonal 
 
Innerhalb der Bildungsdirektion wird folgende Zielgruppeneinteilung vorgenommen: 
 

 

a. Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals der autonomen 
Schulen und Kindergärten 

 
- Führungskräfte der Bildungseinrichtungen 

- Pädagogische Fachkräfte im Kindergarten 

- Mitarbeiter:innen für Integration 

- Schulsozialpädagog:innen 

- Bibliothekar:innen 

- Didaktische Systembetreuer:innen (DSB) 

- Lehrpersonen 

- Integrationslehrpersonen 

- Supervision/Coaching/Mentoring für das unterrichtende und das nichtunterrichtende Personal 
 

 Zuständig: wie bisher die Pädagogische Abteilung (AD Martin Holzner)  

 

 

 

b. Ausbildung und Fortbildung des Verwaltungspersonals der autonomen 
Schulen  

 
  

- Das Verwaltungspersonal der Schulen, Kindergärten und Musikschulen kann an den allgemeinen 

Fortbildungen des Amtes für Personalentwicklung in den Bereichen öffentliches Auftragswesen, 
verwaltungsrechtliche Kompetenzen, Privacy usw. teilnehmen. 

 
             Zuständig: Unterstützungssystem der deutschen Bildungsdirektion (Karin Hofer) 

 

 

 

c. Fortbildung des Hilfspersonals der autonomen Schulen  
- Technische/r Schulassistent:in/Schullaborant:in  

- Schulwart:in/Reinigungspersonal 

- Fachkraft für hauswirtschaftliche Dienstleistungen - koordiniert das Hauspersonal und ist selbst 
bei Reinigungsarbeiten dabei)  

- Hausmeister:innen 

- … 
 

Zuständig: Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung (Martin Stieger) 

 

 

 
d. Verpflichtende Arbeitssicherheitskurse für das Schul-, Kindergarten- und 

Musikschulpersonal 
 
▪ Grund- und Auffrischungskurse für Vorgesetzte  
▪ Grund- und Auffrischungskurse für Arbeitgeber:innen 
▪ Erste-Hilfe-Kurse nur für Mitglieder der Notfalleinsatzgruppen (ab Herbst 2025 bzw. Frühjahr 2026) 

▪ Brandschutzkurse: Werden bis auf Widerruf vom Amt für Personalentwicklung über die 
Landesfeuerwehrschule Vilpian durchgeführt. 

 

Zuständig: Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung (Martin Stieger) in 
Zusammenarbeit mit den Landesberufsschulen und in Abstimmung mit dem Amt 
für Personalentwicklung. 

 

 


